
 
Satzung des Marktes Schnaittach 

über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen  
gemeindlicher Feuerwehren 

vom 03. Juni 2004,              
zuletzt geändert durch Satzung vom 12. April 2023 

 

 
Der Markt Schnaittach erläßt aufgrund des Art. 28 BayFwG folgende 

 
S A T Z U N G 

 
 

§ 1 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
 
(1) Der Markt erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz für die 

in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen seiner Feuerwehren. Einsät-
ze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. 

 
(2) Der Markt erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme seiner Feuerwehren zu fol-

genden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 
 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren        
    gehören, 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch. 
 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 

 
 
(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsät-

zen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die 
nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für 
vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch 
werden die Selbstkosten berechnet. 

 
(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 

Abs. 6 Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht. 
 
 
 

§ 2 
Schuldner 

 
(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach 

Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 
 
(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch 

genommen hat. 
 
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

… 
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§ 3 
Gebührenbefreiung 

 
(1) Aktive Mitglieder der Feuerwehren des Marktes sind für den Einsatz von gemeindeei-

genen Geräten bei Notständen innerhalb ihrer Anwesen und Grundstücke, nach vor-
heriger Anforderung der Geräte, von der Entrichtung der Sachkosten (Nr. 1 – 3 der 
Anlage) befreit. Personalkosten nach Nummer 4 der Anlage zu dieser Satzung wer-
den dann erhoben, wenn der Markt Verdienstausfall (Art. 9 Abs. 3 BayFwG) oder 
fortgezahltes Arbeitsentgelt (Art. 10 BayFwG) erstatten muß. 
Die Kosten für verbrauchte Betriebsstoffe (Kraftstoff usw.) und Materialien sind von 
dem Inanspruchnehmer dem Markt zu ersetzen.  

 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für passive Mitglieder der Feuerwehren des Marktes, die 

mindestens 25 Jahre Feuerwehrdienst in den Feuerwehren des Marktes geleistet ha-
ben. 

 
 

§ 4 
Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids zur 
Zahlung fällig. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01. Juli 2004 in Kraft. (Fn.1) 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und 

andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren vom 09. Mai 1996 außer Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
1. Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der ursprünglichen Fassung vom 03. Juni 2004. Der Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen. 
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Anlage zur Satzung des Marktes Schnaittach über Aufwendungs- und Kostenersatz 
für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 
1 bis 3) und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen. 
 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen       
für jeden angefangenen Kilo-       
meter Wegstrecke für        

           
           
           
 

a) Löschfahrzeuge 
 

aa)  Tragkraftspritzenfahrzeug TSF    25,94 € 
 

ab)  Löschgruppenfahrzeug LF        8,87 € 
        

ac)  Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF    13,63 € 
 

ad)  Tragkraftspritzenfahrzeug mit Waser (TSF-W)    6,14 € 
 
b) ein Mehrzweckfahrzeug        3,19 € 

  
c) ein Schlauchwagen        2,17 € 
           
d) einen Kommandowagen        1,40 € 
 
e) einen Gerätewagen-Logistik GW-L1      5,18 € 
 
f) Einen Verkehrssicherungsanhänger      0,89 € 
 
g) einen Mehrzweckanhänger       3,17 € 

 
 
2. Ausrückestundenkosten 
 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugel-
ten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückge-
legte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 
Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.  
 

 
 Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet  

 vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehr-  
gerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiederein-   
rückens– je eine Stunde für         
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a) Löschfahrzeuge 
 

aa) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF    100,29 € 
 
ab) Löschgruppenfahrzeug LF      118,71 € 
 
ac) Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF    186,19 € 
 
ad) Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)    74,56 € 

 
           

 b) ein Mehrzweckfahrzeug        41,62 € 
  
 c) ein Schlauchwagen          34,54 € 
 
 d) ein Kommandowagen         15,85 € 
 
 e) einen Gerätewagen-Logistik GW-L1      67,62 € 
 
 f) einen Verkehrssicherungsanhänger       7,62  € 
  
 g) einen Mehrzweckanhänger       27,94 € 
 
 
3. Arbeitsstundenkosten 
 

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeugs gehört (und können demnach keine Ausrückestundenkosten gel-
tend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät 
am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die gan-
zen Stundenkosten erhoben.  
 
Werden bei einem Einsatz Atemschutzträger unter Atemluft eingesetzt, wird hierfür 
die Wiederbefüllung der Atemluftflaschen berechnet.  
 
Als Arbeitsstundenkosten  
 werden berechnet für   

          
a) eine Schmutzwasser- 

pumpe/Umfüllpumpe      13,29 € 
 
 b) eine Tauchpumpe      13,29 € 
 

c) einen Mehrzwecksauger (Wassersauger)   16,63 € 
          

 d) eine Motorsäge       12,55 €  
 

e) ein Stromaggregat bis 5 KVA     24,31 € 
 
 f) ein Stromaggregat bis 8 KVA     26,95 € 
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4. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestundenkosten berechnet. Dabei ist der Zeit-
raum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken an-
zusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übri-
gen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

  
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender 
Stundensatz berechnet: 
           28,00 € 

 
4.2   Sicherheitswachen 

 
„Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 
BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstleistenden der nach § 11 Abs. 5 AVBayFwG derzeit gültige 
Satz.“ 

 
Abweichend von Nummer 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt ins-
gesamt eine weitere Stunde berechnet. 

 
 5. Gebühren für Leistung der Atemschutzpflegestelle: 
 

Für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Schnaittach – Atem-
schutzpflegestelle – werden auswärtigen Wehren berechnet: 

 
a) Flaschenfüllung 300 bar/6l    20,50 € 
b) Flaschenfüllung Atemluft 200 bar/4l     8,88 € 
c) Flaschenfüllung Atemluft 200 bar/2l     5,00 € 

 


